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Zur Information: Auszug aus der Berufszugangsverordnung für den Güterkraftverkehr 
  (GBZugV) vom 21. Juni 2000 
 
 
 

§ 2 
Finanzielle Leistungsfähigkeit 

 
(1) Die finanzielle Leistungsfähigkeit im Sinne 
des § 3 Abs. 2 Nr. 2, Abs. 3 Nr. 2 des Güter-
kraftverkehrsgesetzes ist als gewährleistet an-
zusehen, wenn die finanziellen Mittel verfügbar 
sind, die zur Aufnahme und ordnungsgemäßen 
Führung des Betriebes erforderlich sind. Sie ist 
jedoch zu verneinen, wenn 
 

1. die Zahlungsfähigkeit nicht gewährleistet ist 
oder erhebliche Rückstände an Steuern oder 
an Beiträgen zur Sozialversicherung beste-
hen, die aus unternehmerischer Tätigkeit 
geschuldet werden, 

 

2 das Eigenkapital zuzüglich der Reserven 
des Unternehmens im Sinne des Absatzes 3 
weniger als 9000 Euro für das erste Fahr-
zeug oder weniger als 5000 Euro für jedes 
weitere Fahrzeug beträgt. 

 
(2) Die finanzielle Leistungsfähigkeit wird durch 
Vorlage folgender Bescheinigungen nachgewie-
sen: 
 

1. von Unbedenklichkeitsbescheinigungen des 
Finanzamtes, der Gemeinde, der Träger der 
Sozialversicherung und der Berufsgenos-
senschaft, wobei die Stichtage dieser Be-
scheinigungen zum Zeitpunkt der Antragstel-
lung nicht länger als drei Monate zurücklie-
gen dürfen, sowie 

 

2. einer Eigenkapitalbescheinigung eines Wirt-
schaftsprüfers, vereidigten Buchprüfers, 
Steuerberaters, Steuerbevollmächtigten, 
Fachanwalts für Steuerrecht, einer Wirt-
schaftsprüfungs-, Buchprüfungs- oder Steu-
erberatungsgesellschaft oder eines Kreditin-
stituts nach dem Muster der Anlage 1. Ist 
das Unternehmen nach § 316 Abs. 1 des 
Handelsgesetzbuchs von einem Abschluss-
prüfer geprüft worden, bedarf es der Be-
scheinigung des Abschlussprüfers, der den 
Jahresabschluss geprüft hat. Der Stichtag 
der Eigenkapitalbescheinigung darf zum 
Zeitpunkt der Antragstellung nicht länger als 
ein Jahr zurückliegen. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Der Zeitpunkt der Antragstellung im Sinne der 
Nummern 1 und 2 ist der Zeitpunkt, zu dem der 
Behörde sämtliche Antragsunterlagen ein-
schließlich der erforderlichen Nachweise vorlie-
gen. 
 
(3) Als Reserven können dem gemäß Absatz 2 
Nr. 2 nachgewiesenen Eigenkapital hinzuge-
rechnet werden: 
 

1. die nicht realisierten Reserven in Höhe des 
Unterschiedsbetrags zwischen ihrem Buch- 
und ihrem Verkehrswert, 

 

2. Darlehen sowie Bürgschaften, soweit sie in 
einer Krise des Unternehmens nach der     
Überschuldungsbilanz wie Eigenkapital zur 
Befriedigung der Unternehmensgläubiger 
zur Verfügung stehen, insbesondere Darle-
hen oder Bürgschaften, soweit für sie ein 
Rangrücktritt erklärt worden ist, 

 

3. der Verkehrswert der im Privatvermögen 
eines persönlich haftenden Unternehmers 
vorhandenen Vermögensgegenstände, so-
weit sie unbelastet sind, und 

 

4. die zu Gunsten des Unternehmens beliehe-
nen Gegenstände des Privatvermögens der 
Gesellschafter von Personengesellschaften 
in Höhe der Beleihung. 

 

Der Nachweis über das Vorliegen der Nummern 
1 bis 4 ist zu erbringen durch Vorlage einer Be-
scheinigung eines Wirtschaftsprüfers, vereidig-
ten Buchprüfers, Steuerberaters, Steuerbevoll-
mächtigten, Fachanwalts für Steuerrecht, einer 
Wirtschaftsprüfungs-, Buchprüfungs- oder Steu-
erberatungsgesellschaft oder eines Kreditinsti-
tuts nach dem Muster der Anlage 2 (Zusatzbe-
scheinigung). Absatz 2 Nr. 2 Satz 2 und 3 gilt 
entsprechend. 
 
(4) Im Zweifelsfall kann die zuständige Behörde 
verlangen, dass der Antragsteller ihr diejenigen 
Unterlagen vorlegt, auf Grund derer die Eigen-
kapitalbescheinigung im Sinne des Absatzes 2 
Nr. 2 und die Zusatzbescheinigung im Sinne des 
Absatzes 3 Satz 2 erstellt wurden. 
 


